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GRI'ITDI,AGEN I'ITD SBI'KTUR

( Näne und Sttz )
Rhaurd.t

Schatoltuulen
Die Ortsgruppe. . .
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft
( abgekürzt: DLRG ) ist eine Gliederung der
DLRG. Lande.svelband Nordrhein e.v. und des
geziirs. . .::1Y. . .
Sie nennt sich

Die verfol
es
er

2. Die orts räri ste

gabJder
sgruPpe s

Deutsche Lebens -Rettunqs-Gesel ls chaft
ortsqruDDe. -:+1Yffi . . . .'e.v.

JCtazP1ay4en

2. Vereinssitz ist .. .... Rh4u dL

S 2 (ureck)

1. Die Ortsgruppe i.st eine gemeinnützige, fun
Rahmen der Satzungen der übergeordneten DLRG
GJ-iederungen selbständige Organisation. Die
lfitarbeit ist grundsätzlich ehrenamtlich.

4fti3l1l

)!
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Einrichtungen und Förderung aller Mapnahmen, die
der Beklimpfung des Ertrinkungstodes dienen' so\rie
die Förderung des SPortes und der allgeneinen
Jugendpflege, insbesondere der sportlichen
Jugendarbeit. Zu dieser Aufgabe gehören
inÄbesondere :
a) Aufklärung der BevöIkerung äber Gefahren

am und irn wasser' sowie llerbung für den
wasserrettungsgedanken und für das
Schwinmen als sportliche Betätig:ung '

selbstlos
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Pörderung des Anfängerschwinoens,
Förderung des Kinderschwimens und dös
Schul schwi.munterrichtes,
Aus- und FortbLldung von Schwi'u'rern und
Rettungsschwinnern, Bootafllhrern und
Rettungsbootsfilhrern, hrnkern, Tauchern
und Rettungstauchsra und anderen
ehlenantllchen llltarbeitern,
Einlichtung und Durchführung von Schnimr-
und Rettungsechwiurlehrgängen in den
öffentllchen Bäderzr,
Planung und Dtrchf ührung des
llas aerrettungsrachdlenstes eingchliegltch
der Sicherung yon
Ifas sersportveranstaltungen,
tlitl,rirkung b€i Planung und. Durchführung
von lta9nahmen an. und in lfasse! i-n Ralrmen
der Katastrophenschutz - und
Rettungagesetze,
Iatur- urrd Umel.tschutz am und in Wasaer,
Entwicklung und Prüfung von
Rettungseinrichtungen,
Wissenschaftl.iche Forschung auf den
Gebiet der lfagserrettung,
Förderung sportlicher Übungen und
Leistungen,
Förderung der allgemeinen, insbesondere
der sportlichen J,ugendpf lege,
Durchführung von
Volks sportverarnstaltungen.

S 3 (tl,ttgltedschaft)

1. lriBlied der Ortsgnrppe können
Blnzelpersonen sord.e Juristische perso[en
des privaten und des öffentlichen Rechtes,

b)
'c)
d)

.u)
n)

e)

f)

e)

h)
r)
k)

I)
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Handelsgese llschaf ten und nichtrechts f ähige
veEeine werden. Sie erkennen durch ihre
EintrlttEerklärung diese Satzung sowie die
geltenden Ordnuagen der DLRG an und
ilberneh[en alle sich daraus .ergebenden
Rechte und Pflichten. I{lt ihrer Aufnahne
ereerben sie gleichzeitlg die ltitgliedschaft
in den übergeordneten Gliederungen de! DRIß.

2. DLe t{itglieder üben ihle Rechte in der
Ortsgruppe auE. Sie werden überörtlich durch
die gewählten Delegierten vertreten.

3. Die Uitglieder haben Jährliche Beiträge in
Geld zu leisten, deren ltindesthöhe die
Landesverbandstagung festsetzt. De!
uitgl.iedibeitrag wird zum 31.1. des
Jeweiligen Jahres fältig.

- 4. Die Ausübung der uitgliedschaf tsrechte ist
davon abhängig, dap der Beitrag mindestens
für das vorausgegangene Jahr gezahlt. lrorden
Lst. ALle Beitragszahlungen werden zunächst
auf bestehende Rückstände verrechnet.

5. D.as Stimll.recht kann von vollendeten 16. ].

Lebens Jahr ab ausgeübt werden.

5. Die ldtgliedschaft endet durch Tod,
Austritt, Streichung oder Ausschlup.

a) Die Austrittserklärung eines Mitgliedes
nup den Oltsgruppenvorstand spätestens
bis zr:m 30.11. deg Jahres schriftlich
zugegangen sein, 5.n welchem zum 31.12.

., -5
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7.

der erk]ärle Austritt wirksam werden
soll.

b) Ein Hitglied, dae zw€i aufeinander
folgende Jahresb€l.träge nLcht gezahlt ,

hat, hat die t{ttglledichaft veiloren. Auf
Antrag kann dl.e ltltglledschaft nach
Zahlung der rllckständlgen Bel.träge
rilclcwirkend fortgefährt rrerden. -

c) Bei Beendigung der ttltglledschaft
erllscht dle Beitragspflicht nit den
Ablauf des Geschäfts Jahres, in den die
Beendigung wirksam wird.

Wegen schuldhaften verstopes gegen die
Bestimungen dieser Satzung oder gegen
llapnahnen aufgrund dieser Satzung-biw. Iregen
unehrenhaf ten oder DLRG-schädigenden

. Verhaltens kann der Ehrenrat wählweise
folgende Ordnungsnapnahmen einzeln odergleichzeitig verhängen:

- Ver,weis
- Aberkennung des passiven glahlrechtes für

höchstens sechs Jahre
- Abgr\ennung auEgesprochener Ehrungen

zeitlich begrenztes oder unbegrenztes
Verbot des Zutrittes zu besti_nmten oderallen Einrichtungen und Veranstaltungen,
ausgenonnen Zusemnrenkünfte der Organe

- Ausschl.up

Darüber hinaus können den_ Beteiligten die
durch das Verfahren entstandenen ftosten ganz
oder teihveise auferlegt rdelden .
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' 3 t' (ilugud)
1. In der Ortsgruppe ist die DLRG-Jugend dl.e

Geneinschaft von Jugendllchen ln der DLRG.

2. Die Bildung von Jugendgruppen und dLe d.rnLt,
verbundene Jugendpf legeriEche Arbelt Eind
ein besonderes Anliegen und elne bedeutende
Aufgabe der Ortsgruppe.

3. Inhalt und Pom der Jugendarbeit voflziehen
sich nach einer Jugendordnung, dle von
Jugendtag beschloggen wlrd.
Die Jugendordnung nup nit, der Bezirks-.und
der Landes Jugendordnung Ln ELnklang stehen.
Sie bedarf der Zdstiqunung des Bezirks- und
des Landes Jugendausschusses .

4. fn Jugendausschug ist der vorstand durch
zwei seiner Mitglieder vertreten. Im
Vorstand wird der Jugendausschup seinerseits
durch zweL bestätigte AusschupmLtglieder
vertEeten.

,.7



ONGTIIB Uf,D GRETIEIT

( I€ttunE der Ort8gnrPp€ )

In der Ortsgruppe wird geblldet
a) Ortsgruppentagungt
b ) Ortsgruppenvolatand.

Es kann el.n Ortsgruppenehrenrat gebildot
rrerden .

Ausechilsse und Arbettskreise können durch
Beschlup eines Organs fä! bestimte
Aufgabengebiete gebildet werden. Ihre
Arb€itsergebniEse sind deu zuständigen Organ
vorzulegen.

(Ort8glüpIt€atagung)

Die Oltsgruppentagrung gibt die Richtlinien
für die Tätigkelt und behandelt
grundsätzliche Angelegenheiten der
Orts?ruppe, ni:dt die Berichte des
Vorstandes und -der Revisoren entgegen und
ist zuständig für
a) Iilahlen
. - der üitglieder des vorstandes,

- der stellvertretenden tr[itglieder des
vorstandes - soweit erforderlich -t

- der ttitglieder,des Ehrenrats und deren
Stellvertreter,

- der Delegierten und Ersatzdelegierten
zur Bezirkstagung,

- von zlrei Revisoren und zwei
Stellvertretern,

I
II.
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2.

3.

b) B€stätigung der wahlen zum Jugendausschup
der ortsgruppe,

c) Entlastung des Vorstandes,
d) PeEttegung der l{itgliedsbeiträge unter

Beachtung der von der Lv-Tagung
beschlossenen Beiträge te) Festle$rng eventueller zeitl.ich
begrenzter, sachbezogener Unlagen,

f ) Genehnigung des Wirtschaftspl.anes,
g) Beschlupfassung über ihr vorgelegte

Anträge.
Antlagsberechtigt sind :
- stimmberechtigte ltitglieder
- Ortsgruppenvorstand
- JugendausschuP der OrEsgrupPe

Den volsltz führt der Leiter der Ortsgruppe
oder ein anderes vorstandsmitglied.

a) Die Tagung setzt sich aus den Mitgliedern
der Ortsgruppe zusamren.

b) Jedes anwesende uitglied hat eine Stinne.
Das Stinnrecht kann vom vollendeten
16. Lebens Jahr ab arisgeübt werden.

Die Ausübung des Sti-@rechtes ist davon
' abhängig, dap der Beitrag mindestens für

das vorausgegangene Jahr gezahlt rrorden
ist. Al.le Beitraggzahlungen trerden
zunächst auf bestehende Rückstände
verrechnet.

a) Die ra$rng tritt Jährlich einrnal
zusarmen, ferner als auperordentliche
Ortsgruppentagung auf Beschlup des

l.
I

I

I

I

I



vorstandes oder auf Antrag von mindestena
5 I der t{itglleder.
Sollen Neuwahlen auf elner
aupelordentlichen Ortsgruppentagung
stattflnden, otnrohl noch eln geßIählter
Vorstand i-ü Änt lst, oup dl.es von
mlndestens 10 I der üitglleder verlangt
werden.

b) zur Eagung uu9 der Lel.ter der Ortsgrupge
nindestens elnen llonat vorher schll ftllch
oder durch Presseveröf fentll,chung und
Aushang die l{,itglteder und die Revisoren
einLaden .

c) Anträge zu! Tagung müssen rni ndestens zwei
wochen vorher eingegangen seLn.

(G,sgnrppeavofltand)

Der OrE.sgruppenvorstand leitet die
Ortsgruppe in Rahmen dieser Satzung sol,tie
der Beschlilsse der Landesverbands- und
Bezirksgremien. Ihn obliegt, insbesondere die
Aus führung der Beschlüsse der
Ortsgruppentagung.

Den Vorstand bilden, unbeschadet der nach
der Ehrungsordnung der DLRG zusätzlich
wähLbaren Personen,
a) Leiter der Ortsgruppe,
b) bis zu zwei stellvertretende Leiter,
c) c€schäfts führer,
d) Schatzmej.ster.
e) Ausbildungs leiter,
f) Einsatzleiter,
g) Arzt,
h) Referent für öffentlichkeitsarbeit,

r
I
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i) bis zu zwei Beisitzer,
k) zwei bestätigte l{itglieder des

Ort,sgruPPen Jugendausschusses .

3. Die Vorstandenl.tgliede r zw 2 c) bis h)
werden lm Verhinderungsfalle durch die
gewählten Vertreter vertreten -

4. vorstand in Sinne des S 25 BGB sind der
Leiter der OftsgruPPe und die
stellveltretenden Leiter; ieder ist
a1 leinvertretung:sberechti gt -' vereinsintern ist vereinbarE, dap die
stellveltretenden Leiter nur im nicht
nachweispflichtigen verhindenFgsfqlle des
Leiters "der OrtsgruPpe vertretungsberechtj.gt
sind,

5. Die Mitglieder des vorstandes Abs. 2..a) bis
i) sowie die Stellvertreter für die Anter
Abs. 2 c) bis h) tterden von der Tagung für
den Zeitraum bis zur nächsten Tag"ung, auf
der Neuwahlen anstehen ' gewählt.
Die Wahlzeit beträgt, grundsätzlich vier
Jahre.
Ihre Amtszeit endet nit der Feststellung dbs
tsrgebnisses der Jeweiligen Neuwahl.

6. Leiter, SteLlvertretende L,eiter,
Geschäftsfährer und Schatzmeister bilden den
Geschäf tsführenden vorstand. Der
Schatzmeister oder dessen Stellvertreter
dürfen ,nich! zugleich Leiter der OrcsgruPPe
oder Stellvertreter sein.

r i 1l
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7. Dte Mitglieder des Vorstandes führen Lhre
Amter nach Richtllnien, die slch der
Vorstand gibt.

8. Pllr besti-@te Arb€itsgebiete kann der
Vorstand Beauftragte .berufen; thJ3e Äntszeit
endet spätestens mit der Ent1astung des
Vorstandes oder durch Beschlup des
Orts gruppenvors tandes

3 I ( tHsgmrpgenah?enrat )

1. Der Ehrenrat hat die Aufgabe, das Ansehen
der DL,RG zu wahren und VÄrstöpe hiergegen zu
ahnden.

2. Der ghrenrat setzt sich aus drei. Uitgliedern
zuaannen. Jedes ltitglied hat einen
Stellvertreter.

3. Das verfahren vo! den Ehrei,rrat regelt die
Ehrenratsordnung der DIRG.

4. Gegen die Entscheidung des Ehrenrätes ist
die Anrufung des Ehrenrates des Bezirks
zuJ.ässig, aupei nenn lediglich auf Verweis

-erkannt wird.

5. Sofern ein Ortsgruppenehr€nrat nichtgebildet wurde, wird die Aufgabe von
Ehrenrat der übergeördneten Gliederung
wahrgenomen.

L2



III. AIJ.GEXBT}TB VORSCERIPfB}I

S 9 (verhültnta zu llbergeordneten Glledenurgen )

1. Die Satzung der OrtsgruPpe nup nit der
satzung dei Bezirkes und des Landesverbandes
in einilang stehen. Die Satzung der
OrtsgruPPe einschliePlich der
Satzüngäänderungen bedürf en der Zustinrnung
d-es Bezirks- und des
Landesverbartdsvors tandes .

2. Die Satzungen der äbergeordneten
Gliederungän werden anerkannt und '
berücksichtigt. Dies gilt besonders für die
Kontrollrechte, die den Bezirksvoritand und
dem Landesverbandsvorstand nach deren
Satzungen eingeräumt werden.

3. Die Ortsgruppe ist verPflichtet, die
Beitlagsanteile an die nächsthöhere
Gliederungen abzuführen ' die den
übergeordneten Gliederungen nach deren
Beschlüssen zustehen.

4. Glenze und Na.ne der grtsgnrPPe stimen
grundsätzlich nit .vert altulgsgrenzen der
Gerneinde äberein. Ausnahmen sind nulqit
Einwilligung des Bezirkes und des
Landesverbandes möglich.

5. Die Ortsgruppe kann zweckdienliche
Tätigkeitszentren, insbesondere für
Ausbildung, wachdien9te und

, Katastrophenschutzeinlichten; dj.e Leitung

':, 
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' kann einem Beauftragten oder einem Ausschup
übertragen werden.

S 10 (Ordnungobeatlmürgea )

1, Das Geschäftsjahr entspricht dem
KalenderJahr.

2. Irtittel der dürfen nur für die

tl'to1

tü

3.. a)

erstattet werden, als sie den zweck der
Ortsgruppe (S 2) entsprechen. vergütungen
dürfen nur soweit gewährt werden, wie sie
mit der Gemeinnützigkeit der OrtsgrupPe
(S 2 Abs. 1) vereinbar sind. Etwaige Gewinne
dürfen nur für satzungsgemäpe zwecke
(S 2 A-bs, 2) verwendet werden.

Einladungen zu vorstandssitzungen rnüssen
schriftlich erfolgen. Die Einladung zur
Ortsgruppenta$rng erfolgt schliftlich
oder durch Plesseveröffentlichung und
Aushang. Anttäge'sind schriftlich
einzureichen. Einladungen nüssen auperdem
die vorgesehene Tagesordnung enthalten .

Frj.stgerecht eingereichte Anträge müssen
den zur zusatrEnenkunft eingeladenen
Teilnehmern unverzüglich durch die
einladende Stelle weitergeleitet werden;
es sei denn, mit der Einladung ist
bereits kundgetan, zu welchem zeitraum
solche Anträge nach Ablauf der Frist bei
der Geschäftsstelle eingesehen oder von
dort abgefordert werden können.

b)

'|

I4



4- a) Zu! Aeschlupf ähigkeit von Organen und
GrenLen lst die Anwesenheit von nehr alsder HäIfte der Stimberechtiqten
erforderlich; dies gilt nich€ für diE
Ortsgruppenta$rng.

b) Besteht keine Beschlußfähigkeit, kann
innerhalb von zwei ltonaten-eine neue
Zusarnqenkunft durchgefährt werden, dle
ohne Rilcksicht auf die ZahI der
anwesenden Stimberechtigten
beschlupfähig ist; zu ihi mup nindestens
zwei llochen vorher schrLftl.ich unter
Bekanntgabe der Tagesordnung eingeladenwerden. . -

a) Gewählt wird. grundsätzlich offen, es seiclenn, es wird nehrheitlich widersprochen.
Gewählt ist, wer die Ir{ehrheit der-
abgegebenen gültigen Sti.nnen auf sichvereinigt .

b) Sonstige Beschlüsse der. Organe und
Grernien werden, soweit aie;e Satzungnichts andereg vorschreibt, mit einiacherllehrheit. der abgegebenen Stimen gefapt;
Stirymenthaltungen und ungültige Sfirmen' werden nicht nitgezähl.t. Bei -
StjrrnengleichheiE gilt ein Antlag alsabgelehnt. Abstiqüngen erfolgen-of fen,
:owei! nicht geheine ebs ti-unaung
beschlossen wird.

Einem Organ. vorgel-rigte Dringlichkei.tsanträge
J(onnen nur behandelt werden, wenn zweiDrittel der anwesenden Stinnberechtigten dieBehandlung zul.assen.

5.

5.

';15



I
,. 7. a) Abstinnungen führt grundsätzlich de!' Lelter d€r Zusamenkunft durch.

b) Fitr wahlen wLrd stets eln tfahlausschup
gebildet; er kann von anwesenden' Vertreter d€r ilbergeordneten Gliederung
geleitet werden.

8. tber den Inhalt Jeder Sitzung eines Organes
rird eine Niederschrlft gefertigt, von
Sitzuagsleiter und Protokollf ährer

. unterzeichnet und - nit Ausnahme der
Ortsgruppentagung - den l!{itgliedern des
Organs binnen zeei llonaten zu! KennntLs /
gebracht.

9. wer in der DtRG oder einer ihrer
Gliederungen haupt- oder nebenantlich tätig
ist, kann keine wahlfunktion in Organen des
Iandesverbandes oder seiner Glidderungen

hrnehnen. r' 
,

S 11 (dnungea der DL'RG)

1. Im Rahmen ihrer Ausbildungs- und
. tehrtätigkel.t ni-nmt die DIRG Prüfungen ab.

A.rt, Inhalt und Durchführung werden durch
die Prüfungsordnung der DtRG geregelt.

....'
2. Zur Durchführnng von Versamlungen,

Sitzungen und tagungen gJ.lt die
Geschäf tsordnung de:r DLRG. soweit diese
Satzung nichts anderes 

. 
vorschreibt.

3. Die Finanz- und Materialwirtschaft sowie dLe
Rechnungslegung regelt die tlirtschaftordnung
der DLRG.

15
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5.

Das verfahren vor dea Ehrenrat regelt die
Ehrenratsordnung der DLRG.

Personen, die alch durch begondere
LeLstungen au,f deu Gebl.et d6r ltasEerrettung
oder hervgrragende. ilitarbelt verdient :

gegacht;bäben, sowie langJäbrige [itglieder
können geehrt werdeDi., aln?elhetten regelt
die -Bhruhgsordnung,- der.: DLRG. Daräber hinaus
beschliept der Iandegverband über
andenüei tige Ehrung'en1. ion llitgliedern und
Gliedenrngen. Bezl.rke können
Ehrennitgliedschaf,teir nit zusti-mung des
Landesverbandsvorstatides . verleihen.
OrtsgruppeD können Ehreruoitgliedschaf ten mit
Zusti-mnung des Bez.trksvorstandeJ verleihen. -

( verötf entll.chuogaorgan )

Das offizielle Veröf,fentlichungsorgan der
DLRG sird anerkannt.'- ,

i jrilt:' 1.'

s12

:* und des Landesverbandes

17
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n/. V. SCEI.I'SSBET'EIüüUNG'Eil

S 13 (Satrungaändenngen)

1. Satzungsänd€rungen können nur von der
OrtsgrupE entagung beschlossen werden. Zu
einen Beschlup der Satzungsänderung ist eine
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden
Stimausübungsberechtigten erforderlich; er
bedarf der Zustimung des
Landesverbandsvolstands des Lv-Nordrhein.

2. Die beantragte Satzungsänderung nu9 fun
wortlaut und nit schriftlicher Begründung
mit der Einladung zur fagung bekanntgegeben
werden. Die' anträgsfrist-beirägt drei
Uonate. .

3. Der vorstand ist ermächtLgt,
Satzungs:indertrngen, die von zuständigen
Registergericht, Finanzamt, den Bezirkr vom
Landesverband oder vom Präsidium der DIRG
für erforderlich gehalten nerden, selbst zu
beschliepen und beim Registergericht
anzurnelden. Die Uitglieder der OrtsgruPpe
sind über diese vorgenonmenen
Satzungsänderungen unverzüglich zu
'informieren.

S 1{ (Auflö8ung det OrtsElrrlt1€)

I. . Die Auflösung der Ortsgruppe kann nur in
. einer zu diesen zweck Dindestens sechs

Wochen vorher einberufenen auperordentlichen
tagxrng nit einer Uehrheit von drei vierteln

18
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. der anrresenden Sti:nnausübungsberechtigtenr beschlossen werden.

2. Bei Auflösung der Ortsgruppe oder bei
wegfall des bisherigen Zwecks fällt deren
Vemögen an die übergeordnete Gliederung der
DLRG, ersatzweise an die Deutsche
Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger e. V.. die es.unmittelbar
und ausschlieplich für geneinnützige zwecke
zu vernenden hat.

/q ßf

S 15 (Irlcafttrat@ der Satzürg)

1. Diese Satzung ist am .^9!'ll-:92 auf der
ortgruppentalung in . E!+l1441.. beschlossen
r,rorden.

Die,,Genetudqung des Bezirkes erfolgte am
...15.!I$.9, äie-d"s Landesverbandes an
- - -11,!!,8-9

Die Eintraq"ung jn !9s Vereinsregistet des
Amtsoerichtes 9t3(a/*,a,.. erfolqt€ äm -
äT,'.EA::" ;;;";'ä;; ;;;iit!äifräI Vß .t ?.q.

19.



D LE]tG
LANDESVERBAND NORDRHEIN E.V.

Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V
lnternationale de Sauvetaae

DeLltschen Sportbundes,
der World Liie Saving

DEUTSCHE
LEBENS

R ETTU NG S

, WASSERRETTUNG
sElT 1913

Bezirk
Kreis Kleve
OrtsgruPPe

(u7'J'ons h 9t'
e4, !2'.!9'.{ft !.i4?H4 -?l/! !J!W ygt, -*w%^

ß;.t"o
14.05.28

GESELLSCHAFT

A az detz-int talat-e. uz

1/37 Rloudi ttaatl.
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NIEDEREND 22
4137 RHEURDT

Die Deutsche ist Mitglied des
3quatiqije sowie

der F6ddration


